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Erklärung des Apoſtoliſchen Stuhles „Coniuges 11011 sunt IUQUI-
standi. ＋

Die beiden Fragen bei der nterpellation müſſen auch nuUr einmal
geſte werden; wenn ſie mehrmals geſte werden, dann geſchie dies
Nur aus iehbe

Wird auf die nterpellationen hin Emne verneinende O E⸗
geben, ſo müſſen ſie nicht wiederholt werden, auch dann nicht, die
geue Ehe ange verſchoben wurde vorausgeſetzt daß die verneinende
lntwor nicht widerrufen wurde ſt aber von den Interpellationen
di

enſiert worden und wurde innerhalb Ene Jahres die Ehe nicht
96Echloſſen, dann muß die nterpellation geſchehen oder Ene
Dispens Tteilt werden. 35

Hieraus ergibt ich,‚ daß der Miſſionär der Einſchränkung der
Interpellationen entſchieden weit iſt Private Interpella⸗＋＋&ϰ—n

bnen ſind allerdings nach Call 14122 miꝛmi ültig, manchen
vällen auch erlaubt Sehr bedenklich aber iſt die Art und Weiſe, mit
helcher die Fragen bei der Interpellation vorgelegt wurden wenn
erhau Fragen C geſte wurden Nach den oben angegebenen

Entſcheidungen wird der Miſſionär wohl ernſtli der Gültigkeit
mancher ſo geſchloſſener Ehen zweifeln müſſen Er wird deshalb gut
daran tun wenn EL Ieſe Ehen wenigſtens 20 Cautelam von Rom ſanieren
läßt
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(Die Unterlaſſung der Interpellationen bei Anwendung des
zauliniſchen Privilegs ai Miſſion Enn katholiſche Ehepaar

Auguſtin und uguſtina Die beiden hatten ſich geheiratet nach ihrer
Bekehrung 3zUm Chriſtentum. Nach Einiger Zeit aber war die Frau ihrem
Manne davongegangen und eht jetzt mit Europäer zuſammen.
Auguſtin ſich nach der Entfernung ſeiner Frau noch Ernige Zeit

hr gut gehalten Schließlich aber Ertlärte dem Miſſionär könne
uf die Dauer nicht ehelos eben, und nahm trotz CU Warnungen des
kiſſionärs Enne andere Frau Der Miſſionär ihm zwar ſehr gern

2*6888T75 geholfen ſeine Angelegenheit Ordnung bringen aber
erfolglos Da Drteé der Miſſionär zufällig, Auguſtin habe chon vor
Ener Bekehrung mit Perſon die jetzt noch Heidin ſei
ültigen aturehe gelebt Er ſchaut Ehebuch nach, findet aber dort
ichts von Interpellationen bder 2  en von denſelben Er wendet

ich deshalb Um Aufſchluß ſeinen Vorgänger unter dem uguſtin
die Auguſtina geheiratet erſelbe gibt ihm folgenden Beſcheid
I dieſen egenden hätten die nterpellationen keinen Wert die Ein
ebbrenen würden auf die Interpellationen doch die Dbr

de Prop Jan 1803, Collect. O 665; Orf. gun 1874
Collect. n 1415

F un. 1850 11 Collect. n 1044
de Prop. Jun 1820., 111 OCollect 110 43

23*



—  ** 346
geben, E nach ihrer Anſicht dem iſſionär meiſten efalle,
zurückkommen aber würden ſie auf keinen Fall; auch mache man ſich
durch derartige Fragen bei den Heiden Ur lächerlich; endlich ebe der
frühere Eheteil manchmal auch auf einer anderen ꝗ

nſel, ſo daß E8 un-

möglich ſei, ihn interpellieren. Aus dieſen Gründen habe auch
niemals den früheren Eheteil interpelliert; habe auch nicht davon
dispenſiert Aus dem einfachen Grunde, weil dazu keine ma
eſeſſen habe leſe U.  uUn ſcheint eine Möglichkeit bieten, die
jetzige Ehe des Auguſtin In Ordnung ringen Der iſſionär räg
deshalb 0 arum denn die Interpellationen eigentlich ſta

inden
müßten, ob nicht die irchlich geſch Ehe des uguſtin
ungültig ſei Unterlaſſung der Interpellationen, ob

ihm alſo nicht geſtatten könne, ſeine jetzige „Frau“ heiraten?
Die Antwort auf die rage, die Interpellationen

ſtattfinden müſſen, ergibt ſich von ſelbſt aus der Qatur des Paulini
chen Privilegs L  E kann 10 ſich nur angewandt werden, wenr
der heidniſche Teil nicht einmal Sine 6ontumella cCreatoris mit dem be
kehrten Teil riedlich zuſammenleben will Die einfachſte Art und Weiſe
ſich arüber Gewißheit verſchaffen, beſteht aber darin, daß man den
heidniſchen Teil and ragt, ihn interpelliert. Da aber derartige &  nter
pellationen m der rax oft mit den größten Schwierigkeiten verbunden
ſind, ſo entſtan chon rühe die rage, bb dieſe Interpellationen raft
göttlichen Rechtes gemacht werden müßten oder nicht

chon rühe hat C8 nicht Autoren gefehlt, E die Notwendig⸗
eit der Interpellationen auf göttliches echt gründeten. Hieher gehört
beſonders (nedi XIV. Auf denſelben Standpunkt ten ſich auch
die Inꝗ M einer En  eidung vom Juni 1850 3u ſtellen, die
beſagte, wenn keine Dispens vom Apoſtoliſchen vorliege, ſei mo  I

zur Interpellationr göttlichen Rechtes (ex divino praecepto
verpflichtet.“) Doch bald fehlte nicht Autoren, teſe Ent
ſcheidung 3 mildern ſuchten Sie argumentierten nämlich folgender⸗
maßen: Wenn göttlichen Rechtes zur Eingehung einer Ehe
der „discessus“ des ungläubigen Teiles nötig iſt, dann iſt eS auch klar
daß man 1 göttlichen Rechtes ver  E iſt, ſich darüber Gewißheit

verſchaffen Da man nun aber mMn den allermeiſten ällen eine ſo großpe
Gewißheit, wie ſie hier erfordert iſt, nicht Aben kann, ohne daß man
den andern eil interpelliert, ſo iſt C6 auch ſelbſtverſtändlich, daß man
un den allermeiſten Fällen göttlichen Rechtes zUr Interpellation
ver  45  4 iſt Sollte man aber Ni einigen Ausnahmefällen ſich
auch ohne Interpellation die nötige Gewißheit verſchaffen können, E
iſt nicht einzuſehen, wie man da noch
pellieren müſſe raft göttlichen Rechtes inter⸗

iſt ES nicht leugnen, daß dieſe Anſicht manches für ſich hat,
aber Einſtimmigkeit beſteht arüber bei den Autoren nicht nter dieſen

Collect. de Prop. 1de 2“. 1044 2d 1um
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Umſtänden iſt E nicht verwundern, daß die Kirche ! dieſer rage
Die en Fällen, i denen vielleicht göttlich rage omm

mit der größten Umſicht erte geht Deshalb iſt ES auch nicht 3u
berwundern, daß die Kirche CAI 1124 die nterpellationen ſtrenge
Vorſchreibt indem ſie Eſtimm „N Bevor der Ekehrte und getaufte
Teil Emne CUE Ehe gültig eingeht muß EL von den CAI 1125
zenannten Ausnahmefällen abgeſehen den nicht getauften Teil Inter
pellieren. Dieſe Interpellationen müſſen mmM gemacht
werden. Eine usnahme iſt nuLr geſtattet, wenn emne entſprechende Er
lärung des Apoſtoliſchen Stuhles vorliegt.“

Wie ſtrenge die 1 auf die Uurchführung dieſer Beſtimmungen
beſteht ergibt ſich aus En  eidung, die Uunter erufung auf Bene
dikt XIV erklärt, man könne die Interpellationen erlaubterweiſe
NI einfach ohne weiteres unterlaſſen, wenn ſie tatſächlich nicht 9e⸗
macht werden önnten oder enn ſie vorausſichtlich unnü ſeien.
Aehnlich Qautete Eeln n  El des heiligen Offiziums vom 18 Juni

— ——

884 Es Par nämlich angefragt worden ob man die Interpellationen
nterlaſſen ürfe, wenn der heidniſche Teil ereits Ene andere bürgerliche

Ehe geſchloſſen habe und die nterpellationen als Beleidigung auffaſſen
würde, ſein neuer Eheteil aber dadurch ſo Zorn erſetzt würde, daß
Der Uebermittler der Interpellationen Gefahr käme. Auch hier
Qutete die Antwort, die Pflicht, interpellieren, höre QAmi nicht
auf, ondern C5 von den Interpellationen dispenſiert werden.

Auf den erſten önnten allerdings derartige Entſcheidungen
dem bder anderen Praktiker als ſehr auffallend erſcheinen und
unte verſucht ſein, ſich auf den allgemeinen rundſa berufen „dd
impossibile MO (Netur“ und mit Hilfe dieſes Axioms allerrtre, htt———“——.——77n  — ierigkeiten auf Ene infache Eiſe löſen Aber Emn ſolcher
vürde die Sachlage verkennen Die 1 erlang nämlich
valle Unmöglichkei nicht die nterpellationen ſie erlang N

Anmögliches, aber ſie verbietet die Heirat. Es iſt alſo ähnlich, wie
jemand heiraten wollte und keinen zur Aſſiſtenz berechtigten rieſter

gekommen önnte, die CA.  — 1098 erwähnten mſtände aber nicht u⸗
träfen. In dieſem verlangt die 1 nicht von ihm, daß
ur Aſſiſtenz berechtigten rieſter herbeiſchaffe, aber ſie verbietet ihm,— ohne ſolchen rieſter heiraten. Aehnlich darf bei Anwendung
es Pauliniſchen Privilegs jemand nicht heiraten, wenn nicht den
AInderenEheteil zuerſt interpelliert hat Der run. aber, weshalb
die Kirche Elne Ehe nie erlaubt, iſt neben der Rückſicht auf das
0  E Recht auch den chweren Edenten ſuchen, welche der
Hültigkeit olchen Ehe entgegenſtehen.

Etwas früher wurde 10 ſchon erwähnt daß manche Autoren der
Icſicht ſeien, die 35  nterpellationen ſeien mi ohne jede Ausnahme

göttlichen E gefordert. QAmi iſt allerdings noch nicht geſagt
Instr. OEf Sept. 1824., Oollect. n“. 784 Zum
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daß die Interpellationen auch 3ur Gültigkeit der Ehe rr ſeien
Aber CS nicht Autoren die Anſicht vertreten, die
nterpellationen ſeien auch göttlichen Rechtes 3uL Gültig
keit der Ehe notwendig Es iſt aher auch ganz begreiflich, daß Rom
me ſtrenge rax einhält ezug auf die nterpellationen Der

oſtoliſche erlang eshalb Miꝛmi und CN Fällen
die nterpellationen der Dispens von denſelben wenigſtens
„Ad Cautelam“ Wurde aber die Interpellation ohne Dispens unter
laſſen und Enne EheN ſo darf „obwohl die er Ehe
Emn inderni für die zweite iſt primum quidem matrimonlum Obstabit
secundo) der Ordinarius doch nicht die Ungültigkeit dieſer weiten
Ehe erklären ondern muß den 5  all mit ſeinen näheren Umſtänden
den oſtoliſch Stuhl eri  en der ihm dann das weitere mitteilen ird
Aus dieſen Darlegungen olg daß man bTn & EV mit eſtimm
heit nicht behaupten konnte, CEmne Ehe ſei ungültig chon Elnzig und lein
auf den run. hin daß die Interpellationen interlaſſen wurden

Da erhebt ſich von ſelbſt die rage ob ieſe Unſicherheit vielleicht
Ur den nicht entſchieden worden ſei De met hält die Sache
nach dem odex für entſchieden Er iſt der Anſicht daß nach dem odey
die Interpellationen IN allen Fällen Fu Gültigkeit notwendig ſeien
Zum Beweiſe beruft ſich auf CAl 1121 der ſagt „Bevor der be
kehrte und getaufte Eheteil gültigerweiſe Ene Ehe chließt
muß den nichtgetauften Teil interpellieren.“ Ferner Uhr Ve
met noch C41 —61412 82 welchem CS El „Die nterpellationen
die rivatim von dem bekehrten eil gemacht wurden Aben Gültig
keit (Valent). 10 ſie ſind auch erlaubt, die oben angegebene Form
nicht eingehalten werden kann.“ In ſeiner „Theologiae Moralis PTII.

2d uSUm privatum auditorum“ III 562 meint zwar Ver
meerſch noch, daß der Text des odex hinreichend dadurch rklärt werde,
daß man ſage, die nterpellationen ſeien 3zUr Gültigkeit nötig, wenn man
keine öllige Gewißheit über den „discessus“ des anderen Teiles habe
ꝗ ſeinem Epitome aber chließt Er ſich ſchon mehr der Anſicht von
met enn EL ſagt auch dem Falle, welchem der „discessus
des ungläubigen Teiles ſei cheinen die angeführten Ellen
aus dem odex hinreichenden run. QfUr ieten, „daß man
die Gültigkeit der weiten Ehe Abrede ſtellt und zugibt, daß die Kirche
den bekehrten Teil für ene 9E unfähig mache, enn keine nter
pellation vorhergegangen ſei, außer ſie wäre rechtmäßig unterlaſſen
worden“. Vidal aber hält au nach dem odex die Saché noch nicht
für entſchieden Zum Beweiſe beruft ſich auf CAII 1124 der

Prümmer, Manuale Theolog. Moralis III 474.
10 Gaſparri, De Matrimonio II ne 1105.
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dem chriſtlichen Teil das Recht zuſpreche, eine Ehe einzugehen,
auch eine eitlang mit dem heidniſchen Cile zuſammengelebt
habe und dieſer dann nachträglich ohne gerechten Grund ſich trenne
Allein dieſe erufung auf CA4lII. 1124 beweiſt viel Allerdings ird
In dem genannten Kanon nicht geſagt, daß die Interpellationen zur
Gültigkeit notwendig ſeien. Aber da die Interpellationen mn dieſem
Kanon überhaupt nicht erwähnt werden, könnte man geradeſogu ſchließen,
daß die Interpellationen m einem ſolchen überhaupt nicht nötig
ſeien. leſeé Folgerung aber dürfte wohl auch dem Autor 3u eit gehen
Beſonderen Nachdruck ſcheint aber beſonders darauf egen,
daß dem gläubigen Eil das echt zugeſprochen werde, eine neue Ehe
einzugehen. ber daraus blg doch nicht, daß EL ſich —Aum keine kirchliche
orſchri bei Ausführung dieſes Rechtes kümmern brauche. Auch
CalI. 1035 ſagt „Alle, die rechtlich nicht verhindert ſind,‚ können heiraten.“
Daraus aber blg nicht, daß ſie gültigerweiſe heiraten können, ohne ſich

die kirchliche Form der Eheſchließung zu kümmern. Ferner beruft
ſich auf die konſtante rax der irche, das privilegium 6 1
rechtlich begünſtigen. Hierauf iſt 3 erwidern, daß C6 CTL
ing wahr iſt, daß das Pprivilegium C1 ſich un zweifelhaften Dingen
de FaVOr Iuris erfreut, wie auch CAII 1127 ausdrücklich hervorhebt.
Aber ˙o ate die 12— auch immer das privilegium 1 rklärt hat,
o trenge iſt ſie bei der Dispens von den Interpellationen. Vidal
ſelbſt Uhr Beiſpiele Afur 0  V wie ſtrenge die Fakultät, von den In  ter
pellationen 3 dispenſieren, In manchen Fällen gehandhabt wird. 1)
Ie ver  edene Verhalten der Kirche dürfte wohl darin begründet
ſein, daß ehben die 1 des klaren Textes der Heiligen Schrift
ur Anwendung des Privilegs berechtigt iſt irgen aber findet ſich
eine beſondere Andeutung, daß die —7 von Ott beſondere oll
machten zur ens von den Interpellationen habe Da aber dieſe
Interpellationen nach manchen rα göttlichen Rechtes zur Gültigkeit
der Ehe nötig ſind, die A alſo nach der Anſchauung mancher Autoren
von einem Geſetze Gottes „dispenſiert“, bezw erklärt, ES verpflichtemn dieſem Falle nicht, ſo kann man begreifen, wie vorſichtig die ¹
hierin iſt Nter ſolchen Umſtänden iſt ES dann auch Urchau nicht 3u
verwundern, daß die V 3zUm des göttlichen Rechtes
von den Interpellationen die Gültigkeit der Ehe abhängig macht
hne ede weitere Unterſcheidung halten daher auch 0  in und ater

Afer die nterpellationen für die Gültigkei der Ehe
notwendig.

Nach dieſen theoretiſchen Ausführungen wird ES aber un den
Miſſionär hauptſächli intereſſieren, Vie ſich denn NUn In der Praxis

verhalten habe, um dem Auguſtin 3 helfen Die Antwort iſt
einfach. Vor em darf der Miſſionär nicht vergeſſen, daß EL keine Voll—

Wernz⸗Vidal, N 633, nota
Noldin, De Sacramentis14 n. 522
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macht hat CEune irchlich 9e

Oſſene Ehe als ungültig erklären (ogl
Canll 1960 ff.) Weil das Pauliniſche rivileg Betracht omm iſt auch
der Ortsordinarius nicht zuſtändig, ondern nach Gall 1962 das Heilige
izium das ſich der Miſſionär durch Vermittlung ſeines Orts
ordinarius wendet Nach den eben gegebenen Ausführungen aber wird
das Heilige Offizium die kirchli geſchloſſene Ehe des Uguſtin höchſt
wahrſcheinlich als ungültig —4  erklären, ſo daß ihm alſo geholfen werden kann

Münſter (Weſtf Dr eriber 9 M Cap
(Sanation formlos geſchloſſenen Ehe.) Die katholiſche

Anna und der ſchismatiſche eorg ſchloſſen 1920 ledigli vor dem ſchis
mati  en Seelſorger Eelne Ehe Anläßlich Beichte bittet Anna den
Beichtvater, ihr bei Sanierung ihrer Ehe behilflich ſein der ann
will die Ehe fortſetzen aber von katholiſchen Trauung ni wiſſ
Am Tte thre Aufenthaltes gelten eorg und Anna als egitim ver
eirate Der Beichtvater ſucht 6CO IOIlne der sheleute bei der Pöni
tenttarie anat!l0o radice ieſelbe wird gewährt * G  II
El E8 Poenitentiaria matrimonium, de 9u CdsSU. 8106 Ut
ponitur nulllter Contractum dummodo COnSsensUS perseveret
radiee Sana et 60nvalidat prolem SIVGS susceptam SIVGSE suscipiendam
exinde legitimam éenuneiando Pro foro COnscientiae, 1ta amen Ut
Uiusmodi gratia foro guoque Xterno suffragetur, III ad offeetum
praesentes Ilitterae de poenitentis, EXPTEeSSIS Calee
nominibus et cognominibus patria dietorum COnugul 20 CurIlaIM

episcopalem 10Ci, Ubi SPOUSI degunt, transmittantur ibique SETO
ventur Creto Archivo 20 ramitem Cal 1047 C0d IuT Cal Ut
PTO quocumque futuro EvVventu de matrimonil Validitate et prolis legi-
timitate COnstare possit. Der Beichtvater hat alſo die Frau ver
nlaſſen, daß ſie geſtatte, ihren und thre Gemahls Namen und Geburts
brt auf das Reſkript 3u Hiedur eékommt das Reſkript, das nur

Decknamen trägt, auch Beweiskraft für das forum EXternum
Das derart ausgefüllte Reſkript iſt das zuſtändige biſchöfliche Tdi
nariat ſchicken und Aſe. Geheimarchi aufzubewahren, Amt
ſo für die Zukunft auch für den äußeren Re  erei Eln Beweis vor
handen iſt Zu demſelben teleé die Frau noch einfacherer Weiſe
gelangen können, wenn ſie Uunter vollſtändiger Namensangabe für den
äußeren Rechtsbereich durch ihren zuſtändigen Pfarrer Wege des
biſchöflichen Ordinariates vom Apoſtoliſchen Stuhle die Sanation ihrer
Ehe rhbeten 0

Graz Prof Dir  23.V Haring.
(Kriegsgefangenen⸗Ehe.) Am Ende ſeiner ruſſiſchen Kriegs

gefangenſchaft Cter mit Aloiſia Sibirien Eenne ivilehe. In
die Heimat zurückgekehrt, rennen ſich die beiden und mo der Mann
enne andere Ehe eingehen 4 iſt wenn nicht Euin trennendes Ehe
hindernis orlag, die Ehe gültig, weil nach dem internationalen Eherecht
die Form des Abſchlußortes erfüllt wurde Und kirchlich? Als Katholik
war Eler nach Call 1099 die kirchliche Eheſchließungsform gebunden


